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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 

 22. billigt den Mittelbedarf für den Sonderhaushalt in 
Höhe von 100.896.200 Dollar brutto für den Zeitraum vom 
1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003, namentlich 687 weiter 
bestehende und 15 neue befristete Dienstposten und den 
damit verbundenen dienstpostenbezogenen und nicht dienst-
postenbezogenen Mittelbedarf; 

 23. billigt außerdem geschätzte Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 13.739.300 Dollar für den 
Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003; 

Finanzierung des Mittelbedarfs für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt 

 24. beschließt, dass der Mittelbedarf für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 wie folgt zu finanzieren ist: 

 a) Der Betrag von 127.800 Dollar, der nach Auf-
rechnung der weiteren Einnahmen für den Zeitraum vom 
1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 gegen den zusätzlichen Mittel-
bedarf für denselben Zeitraum übrig bleibt, wird auf den 
Betrag von 100.896.200 Dollar angerechnet; 

 b) der Restbetrag von 100.768.400 Dollar wird an-
teilmäßig auf die Haushalte der aktiven Friedenssicherungs-
einsätze für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 
aufgeteilt; 

 25. beschließt außerdem, dass im Einklang mit der 
Resolution 973 (X) der Generalversammlung vom 15. De-
zember 1955 ein anteilmäßig aufgeteilter Betrag von ins-
gesamt 14.480.300 Dollar, der sich aus den geschätzten 
Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zeitraum vom 
1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 und den Mehreinnahmen aus 
der Personalabgabe für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 
30. Juni 2001 errechnet, auf den oben vorgesehenen 
anteilmäßig aufgeteilten Mittelbedarf angerechnet wird. 

RESOLUTION 56/294 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/973)131. 

56/294. Finanzierung der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung132 und der entspre-

_____________ 

131 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
132 A/56/813 sowie A/56/832 und Add.1. 

chenden Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen133, 

 unter Hinweis auf die Resolution 350 (1974) des Si-
cherheitsrats vom 31. Mai 1974 betreffend die Einrichtung 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung sowie auf die späteren Resolutionen, mit 
denen der Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt 
Resolution 1425 (2002) vom 30. Mai 2002, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B 
(XXIX) vom 29. November 1974 über die Finanzierung der 
Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen und der Beobach-
tertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung sowie auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 55/264 vom 14. Juni 2001, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der General-
versammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. De-
zember 2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die 
Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass freiwillige Beiträge 
für die Truppe entrichtet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 
ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 besorgt darüber, dass die Ausgabereste auf dem Son-
derkonto für die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe herangezogen wurden, um den Einnahmenausfall in-
folge der Nichtzahlung oder verspäteten Zahlung von Bei-
trägen durch die Mitgliedstaaten auszugleichen, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den produktiven und 
fruchtbaren Dialog mit den Ortskräften fortzusetzen und 
über diesen Dialog Bericht zu erstatten; 

 2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung per 30. April 2002, namentlich von den 
noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 15,7 Millio-
nen US-Dollar, was etwa 1,4 Prozent der gesamten veranlag-
ten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur 51 
Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, ins-
besondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrück-
lich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlag-
ten Beiträge sicherzustellen; 

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veran-
lagten Beiträge vollständig entrichtet haben; 

_____________ 

133 A/56/887 und Add.8. 
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 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei 
den friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitglied-
staaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

 5. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, al-
les zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Beiträge 
für die Truppe vollständig und pünktlich entrichtet werden; 

 6. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen, 
mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung einiger 
Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere 
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausrei-
chenden Ressourcen konfrontiert war; 

 7. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und 
administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend 
zu behandeln sind; 

 8. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungs-
missionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, 
damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 9. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie 
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

 10. schließt sich den Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen134 sowie den Schluss-
folgerungen in dem Bericht des Generalsekretärs135 an und 
ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche 
zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Truppe so effi-
zient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Sen-
kung der mit der Beschäftigung von Bediensteten des All-
gemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin An-
strengungen zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte 
auf Dienstposten des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, 
entsprechend den Erfordernissen der Truppe; 

_____________ 

134 A/56/887/Add.8. 
135 A/56/832/Add.1, Ziffern 11 und 12. 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2000 bis 30. Juni 2001 

 13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Haushaltsvollzug der Truppe für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001136; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 

 14. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003 auf dem Sonderkonto für die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
den Betrag von 40.760.200 Dollar zu veranschlagen, worin 
der Betrag von 38.991.800 Dollar für die Aufrechterhaltung 
der Truppe, der Betrag von 1.579.200 Dollar für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 
189.200 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen eingeschlossen sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 15. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe zu ver-
längern, den Betrag von 40.760.200 Dollar entsprechend den 
in Resolution 55/235 festgelegten und von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 55/236 vom 23. Dezember 
2000 geänderten Kategorien und unter Berücksichtigung des 
mit ihrer Resolution 55/5 B gleichen Datums festgelegten 
Beitragsschlüssels für die Jahre 2002 und 2003 zu einem 
monatlichen Satz von 3.396.683 Dollar unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

 16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in 
Höhe von 1.151.800 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 zu einem monatlichen Satz von 
95.983 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurech-
nen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
919.800 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003 für die Truppe gebilligt wurden, dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 215.100 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt gebilligt wurden, und den Mehrein-
nahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe im Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 sowie dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 16.900 Dollar, die für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen gebilligt wurden, und den 
Mindereinnahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe 
im Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001; 

_____________ 

136 A/56/813. 
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 17. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt ha-
ben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln in Höhe von 575.100 Dollar und ihr jeweiliger 
Anteil an weiteren Einnahmen in Höhe von 2.264.000 Dollar 
für die am 30. Juni 2001 abgelaufene Finanzperiode entspre-
chend den in Resolution 55/235 festgelegten und von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 55/236 geänderten 
Kategorien auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen 
ist, wobei der in ihrer Resolution 55/5 B festgelegte Bei-
tragsschlüssel für das Jahr 2001 zu berücksichtigen ist; 

 18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die 
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe 
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 575.100 Dollar und 
an weiteren Einnahmen in Höhe von 2.264.000 Dollar für 
die am 30. Juni 2001 abgelaufene Finanzperiode nach dem 
in Ziffer 15 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Ver-
pflichtungen anzurechnen ist; 

 19. beschließt ferner, dass die Mehreinnahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 80.200 Dollar auf die Gut-
haben an den in den Ziffern 17 und 18 genannten nicht aus-
geschöpften Haushaltsmitteln für die am 30. Juni 2001 abge-
laufene Finanzperiode anzurechnen sind; 

 20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission 
durch Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmis-
sionen finanziert werden darf; 

 21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zu-
sätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des 
gesamten Personals zu gewährleisten, das unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen an der Truppe beteiligt ist; 

 22. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung 
festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten 
sind; 

 23. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Finanzie-
rung der Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen 
im Nahen Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Ve-
reinten Nationen für die Truppenentflechtung" aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/295 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/977)137. 

_____________ 

137 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

56/295. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmis-
sion der Vereinten Nationen im Kosovo 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der 
Vereinten Nationen im Kosovo138 und der entsprechenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen139, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des 
Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über die Einrichtung der 
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im 
Kosovo, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 
28. Juli 1999 über die Finanzierung der Mission und auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
55/227 B vom 14. Juni 2001, 

 sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der General-
versammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. De-
zember 2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die 
Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierun-
gen freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 
ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Si-
cherheitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu 
der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen 
im Kosovo per 30. April 2002, namentlich von den noch 
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 97,3 Millionen US-
Dollar, was etwa 8 Prozent der gesamten veranlagten Bei-
träge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur 72 Mit-
gliedstaaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, ins-
besondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrück-
lich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlag-
ten Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veran-
lagten Beiträge vollständig und pünktlich entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Mission vollständig und pünktlich entrichtet 
werden; 

_____________ 

138 A/56/763 und A/56/802. 
139 A/56/887 und Add.6. 
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